
BETRIEBSORDNUNG 

Tarka-Falka Hunde- und Katzenpension 

(960909 Betreuung und Training von Haustieren) 

Z9Z Bt. 

Zsuzsanna Baki, zertifizierte Hundetrainerin 

Zoltán Boros, zertifizierter Hundetrainer 

Sitz: 7452 Somogyaszaló, Szőlőhegy 573/2 

Steuernummer: 24836742-1-14 

E-Mail: wwwbz@yahoo.ca 

Telefon: +36 70 359 6030 

 

In der Pension werden die Hunde in dafür vorgesehenen Zwingern untergebracht, auf Wunsch auch im 
Wohnhaus in familiärer Umgebung. 
Die Katzen werden in möblierten Räumen untergebracht. 

Die Pension ist durchgehend geöffnet, die Übergabe und Abholung erfolgt nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung. 

Die Pension bleibt am 24. und 25. Dezember geschlossen. 

 

Pflichten der Pension 

Die Pension übernimmt die Betreuung der Hunde und Katzen mit der Sorgfalt eines verantwortungs-
bewussten Tierhalters gemäß den in dieser Betriebsordnung festgelegten Bedingungen. 

Unterbringung 

• auf einem Gelände von 1 Hektar  

• in 16 Gärten  

• in 16 Zwingern im Gebäude  

• entsprechend den bei der Übergabe besprochenen individuellen Bedürfnissen  

• unter Berücksichtigung des Geschlechterverhältnisses und der Sozialverträglichkeit (maximal 5 
nicht kastrierte Rüden gleichzeitig)  

• nur Tiere ohne ansteckende Krankheiten sowie frei von äußeren und inneren Parasiten werden auf-
genommen  

• nicht ansteckende Krankheiten, postoperative Rehabilitation, Verhaltensprobleme oder Läufigkeit 
sind kein Ausschlussgrund, da eine getrennte Unterbringung möglich ist (vorherige Absprache er-
forderlich)  

• tägliche mehrfache Kontrolle des Verhaltens und des Gesundheitszustandes der Tiere  

• schnelle Reaktion bei Problemen (z. B. Zeckenentfernung, Wundversorgung usw.)  

Kapazität: 



• Hunde: von maximal 16 Besitzern  

• Katzen: von maximal 3 Besitzern  

 

Pflichten des Tierhalters 

Der Tierhalter ist verpflichtet, alle Bestimmungen dieser Betriebsordnung einzuhalten. 

• Mit der Unterzeichnung des Vertrags akzeptiert der Tierhalter die Preise und die Betriebsordnung 

der Tarka-Falka Pension.  

• Der Tierhalter ist verpflichtet, umfassende Informationen über Gewohnheiten, Bedürfnisse und 
Gesundheitszustand des Tieres zu geben.  

 

Übergabe und Abholung 

• Die Übergabe und Abholung erfolgt ausschließlich zu vorher vereinbarten Zeitpunkten.  

• Beim Einchecken wird ein Formular ausgefüllt, das folgende Daten enthält:  

o Daten des Tierhalters (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)  

o Daten des Tieres (Name, Rasse, Geschlecht, Alter usw.)  

o Zeitraum des Aufenthalts  

o Fütterungsgewohnheiten und besondere Eigenschaften  

Bei der Übergabe sind mitzubringen: 

• Impfpass mit gültigen Impfungen  

• Futter  

• persönliche Gegenstände (Spielzeug, Decke, Leine usw.)  

• auch Hunde, die mit Geschirr kommen, müssen ein Halsband mitbringen  

 

Tiergesundheit 

• Die Pension steht unter tierärztlicher Kontrolle.  

• Alle Tiere müssen über die vorgeschriebenen Impfungen verfügen.  

• Tiere müssen frei von äußeren und inneren Parasiten sein (z. B. Entwurmung mindestens 5 Tage 
vorher, maximal 2 Monate alt).  

• Im Krankheitsfall wird das Tier isoliert und schnellstmöglich tierärztlich versorgt.  

• Der Tierhalter akzeptiert, dass Entscheidungen im Krankheitsfall vom Leiter der Pension getroffen 

werden.  

• Nicht lebensrettende Operationen und Euthanasie dürfen nur vom Tierhalter entschieden werden.  

• Tierarztkosten während des Aufenthalts trägt der Tierhalter, außer wenn der Schaden durch die 
Pension verursacht wurde.  



Im Todesfall: 

• Vorgehen erfolgt in Abstimmung mit dem Tierhalter  

• Möglichkeit zur Untersuchung im NÉBIH-Labor in Kaposvár  

• Möglichkeit zur Tierkremation  

• alle Kosten trägt der Tierhalter  

 

Pflege und Versorgung der Tiere 

• Futter wird in der Regel vom Tierhalter bereitgestellt (auf Wunsch kann die Pension es gegen 

Kostenerstattung besorgen)  

• Fütterung erfolgt entsprechend Alter und Rhythmus des Tieres  

• spezielle Ernährung (z. B. Tiefkühlung) nur nach Absprache  

• jederzeit frisches Trinkwasser verfügbar  

• Hunde bewegen sich unter Aufsicht im Auslauf oder frei in den Gärten  

• Hunde im Zwinger werden täglich mehrfach an der Leine ausgeführt  

• nachts bleiben die Hunde in den Zwingern, sofern nichts anderes vereinbart wurde  

 

Hygiene 

• Abwasser wird über ein Sammelsystem abgeführt  

• vor jeder Aufnahme erfolgt Desinfektion der Unterkünfte und Näpfe  

• tägliche Reinigung der Zwinger (bei Bedarf sofort)  

• Desinfektion mit Hochdruckreinigern  

• Verwendung von tier- und umweltfreundlichen Mitteln  

• Näpfe werden mit chlorhaltigen Mitteln gereinigt  

• Reinigungsmittel werden sicher gelagert  

• Tierexkremente werden kompostiert  

 

Leistungen und Preise 

• Aktuelle Preise sind auf der Website einsehbar  

• Leistungen sind im Voraus zu bezahlen  

 

Transport 

• Transport des Tieres zur Übergabe und Abholung ist auf Anfrage möglich  

 



Sonstige Bestimmungen 

• Die Z9Z Bt. verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Betriebsordnung.  

• Der Tierhalter akzeptiert die Bedingungen der Pension.  

Wenn der Tierhalter sein Tier nach Ablauf der vereinbarten Zeit nicht abholt und auch nicht erreichbar ist: 

• nach 5 Tagen geht das Eigentum am Tier auf die Pension über  

Bei Nichtzahlung: 

• alle Kosten trägt der Tierhalter  

• zusätzliche Kosten (Chip, Impfungen, Futter) werden berechnet  

• rechtliche Schritte werden eingeleitet  

• laufende Kosten werden weiterhin berechnet  

 

Somogyaszaló, 02.07.2025. 

 


